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das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat mir in Ihrer Anru-
fungsangelegenheit eine Stellungnahme zukommen lassen. 

In § 31 Absatz 6 Satz 7 SGB V ist fachgesetzlich eine strikte Zweckbindung zur Verwendung 
der Daten der Cannabismedizinbegleiterhebung geregelt. Diese Regelung geht den allge-
meinen Regelungen des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) vor, und erzeugt eine Sperr-
wirkung gegenüber dem Anspruch auf Informationszugang aus dem IFG.  

Die Begründung der Ablehnung des BfArM ist nachvollziehbar und sachgerecht. Aus infor-
mationsfreiheitsrechtlicher Sicht ist das Verfahren des BfArM nicht zu beanstanden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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